
Die Kommission Human-Biomonitoring 
unterstützt die Arbeit des Umweltbun-
desamtes (UBA) durch sachverständi-
ge Beratung in allen Fragen des Human-
Biomonitorings (HBM). Unter HBM ist 
die Bestimmung von Schadstoffen und/
oder deren Metaboliten in biologischem 
Material, vornehmlich in menschlichen 
Körperflüssigkeiten, zu verstehen (Ex-
positionsmarker). Soweit möglich um-
fasst HBM aber auch die Bestimmung 
von chemischen oder biologischen Para-
metern, die Rückschlüsse auf die biologi-
sche Wirkung der Schadstoffe zulassen 
(Effektmarker). Das HBM spielt für Be-
wertungsfragen in der gesundheitsbezo-
genen Umweltbeobachtung und für die 
Beurteilung der Schadstoffbelastung der 
Bevölkerung, von Bevölkerungsgruppen 
oder Einzelpersonen eine wesentliche 
Rolle. Durch das Chemikalienrecht RE-
ACH trägt zwar die Industrie die Verant-
wortung für die Risiko-Beurteilung von 
Stoffen sowie für deren Sicherheit über 
den gesamten Lebenszyklus. Gleichwohl 
bleibt die Überwachung zur Einhaltung 
der Chemikaliensicherheit eine Aufgabe 
der Politik und der sie wissenschaftlich 
beratenden Behörden. So kann mittels 
HBM-Daten nachgewiesen werden, ob 
die Belastung der Bevölkerung mit pro-
blematischen Stoffen, die verboten oder 
in ihrer Anwendung beschränkt wurden, 
auch tatsächlich zurückgeht.

Arbeitsschwerpunkte der Kommission 
Human-Biomonitoring für die Sitzungs-
periode 2013 bis 2016 sind:

1. Die Ableitung von toxikologisch/ 
epidemiologisch begründeten Be-
urteilungswerten (HBM-I- und 
HBM-II-Werte) zur gesundheitli-
chen Bewertung der Stoffbelastung 
der Allgemeinbevölkerung, also der 
nicht beruflich belasteten Bevölke-
rung.

 Für die Ableitung von Human-Bio-
monitoring (HBM)-Werten hat die 
HBM-Kommission mit dem neu- 
en Grundsatzpapier [1] drei We-
ge beschrieben. Die Ableitung kann 
demnach zum einen auf der Ba-
sis von Studienergebnissen erfol-
gen, die einen Zusammenhang zwi-
schen der Konzentration eines Stoffes 
oder seiner Metaboliten in mensch-
lichen Körperflüssigkeiten und dem 
Auftreten adverser Wirkungen bele-
gen. Zum anderen können zur Ab-
leitung aus Tierversuchen ermittel-
te, toxikologisch begründete tolerab-
le Aufnahmemengen oder kritische 
Effekte herangezogen werden. Im zu-
letzt genannten Fall wird neben dem 
NOAEL (No Observed Adverse Ef-
fect Level) oder dem LOAEL (Lowest 
Observed Adverse Effect Level) nach 
Möglichkeit auch das Benchmark-
Verfahren zur Ermittlung von toxiko- 
logischen Kenngrößen wie der BMD 
(Benchmark Dose) und der BMDL 
(Benchmark Dose Lower bound – ein-
seitige, untere 95 %-Vertrauens grenze 
der BMD) verwendet. Notwendige 
Zeitextrapolationen, Inter- sowie Intra-

speziesunterschiede u.a. werden mit-
tels sog. Assessmentfaktoren berück-
sichtigt. Für den in praxi häufigsten 
Fall des Bezugs der experimentellen 
Daten auf eine äußere Dosis ist eine 
Umrechnung auf die innere Exposi-
tion erforderlich. Die HBM-Werte als 
Stoffkonzentrationen in Körperflüs-
sigkeiten beziehen sich dabei auf die 
Angabe einer äquivalenten inneren 
Dosis im Expositionsgleichgewicht. 
Für die Umrechnung der äußeren 
Exposition (Dosis) in eine innere Ex-
position werden neben toxikokineti-
schen Dosis-Konzentrations-Bezie-
hungen beim Menschen auch PBPK 
(Physiologisch Basierte Pharmakoki-
netische)-Modelle als geeignete Ver-
fahren angesehen, wenn sich die Mo-
delle als valide erwiesen haben. Vor 
dem Hintergrund, dass die Bevölke-
rung einer Vielzahl von Stoffen aus-
gesetzt ist, von denen viele den glei-
chen Wirkmechanismus aufweisen 
(z. B. bestimmte Phthalate), ist häu-
fig eine Gruppen- statt Einzelstoff-
bewertung erforderlich. Die HBM-
Kommission hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, hierzu entsprechende Vor-
schläge zu unterbreiten.

2. Die Ableitung von Referenzwerten 
mittels statistischer Verfahren zur 
Beschreibung der Grundbelastung 
der Bevölkerung und deren zeit-
licher Entwicklung. Die Referenz-
werte werden statistisch aus dem 95. 
Perzentil der Belastung einer Stich-
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probe berechnet. Bevorzugt werden 
sie aus bevölkerungs-repräsentati-
ven Daten der Deutschen Umwelt-
studie zur Gesundheit GerES (früher 
Umwelt-Survey genannt) abgeleitet. 
Referenzdaten sind für die Überwa-
chung, für eine bundesweit einheit-
liche Einschätzung von Daten zur 
korporalen Schadstoffbelastung so-
wie für die Einordnung von Ergeb-
nissen individueller Situationen, un-
fallbedingter Expositionen und an-
lassbezogener Untersuchungen un-
erlässlich. Da sie statistisch abgelei-
tet sind, liefern sie keine Bewertung 
gesundheitlicher Risiken. Abhängig 
von den jeweiligen Stoff-Eigenschaf-
ten kann einerseits die durchschnitt-
liche Belastung bereits im toxikolo-
gisch relevanten Bereich liegen, an-
dererseits müssen überdurchschnitt-
liche Belastungen keinerlei Wirkun-
gen auslösen. 

 Für Substanzen, für die keine Wirk-
schwelle existiert oder für die aus 
ethischen Gründen keine Wirk-
schwelle abgeleitet werden kann, gibt 
der Referenzwert Informationen dar-
über, ob eine Belastung über der Hin-
tergrundbelastung liegt.

3. Verknüpfung von HBM-Untersu-
chungen/-bewertungen mit den Er-
fordernissen des Vollzugs von Stoff-
gesetzen sowie der Vorbereitung re-
gulatorischer Maßnahmen. Ob ge-
setzliche Vorgaben der Chemikalien-
regulierung greifen oder weiterge-
hende Maßnahmen erforderlich sind, 
kann mittels HBM nur dann geprüft 
werden, wenn auch die Stoffe be-
stimmt werden, die für die Gesund-
heit der Bevölkerung bedeutsam sind. 
Bisher wurde die Auswahl der Chemi-
kalien, die in HBM-Projekten unter-
sucht und bewertet wurden, nicht un-
wesentlich durch die Verfügbarkeit 
der chemisch-analytischen Metho-
den bestimmt. Dieser Praxis wird nun 
durch ein Stoff-Priorisierungs-Ver-
fahren mit anschließender Methoden-
entwicklung entgegengewirkt [2, 3], 
das sich in erster Linie an der toxiko-
logischen/gesundheitlichen Bedenk-
lichkeit von Stoffen und der Exposi-
tions-Wahrscheinlichkeit der Bevöl-
kerung orientiert. Als „Wächter“ für 

umweltpolitische und regulierende 
Maßnahmen muss HBM bevorzugt 
Belastungen mit solchen Stoffen er-
fassen, die heute präsent sind, produ-
ziert, verwendet und vom Menschen 
aufgenommen werden. Die HBM-
Kommission gibt ggf. Empfehlungen 
zum Schutz vor gesundheitsbedenkli-
chen Belastungen und dazu, welcher 
Handlungsbedarf besteht, um Um-
weltbelastungen zu vermeiden.

4. Beratung bei der Planung und 
Durchführung von HBM-Studien, 
bei der Ermittlung des Forschungs-
bedarfs im Bereich HBM sowie bei 
speziellen und aktuellen Fragen des 
HBM in der Hygiene, Umwelttoxiko-
logie und -medizin. Hier steht die Be-
ratung des Umweltbundesamtes bei 
der Umsetzung des Konzeptes zur ge-
sundheitsbezogenen Umweltbeob-
achtung im Vordergrund.

5. Auseinandersetzung mit ethischen 
Aspekten des HBM und Kommuni-
kation dieses Themas gegenüber der 
Öffentlichkeit.

6. Verstärkte internationale Koope-
ration zum gegenseitigen Wissen-
stransfer im Bereich HBM sowie zur 
vergleichenden Betrachtung unter-
schiedlicher Bewertungsverfahren.

Mitglieder der HBM-Kommission sind 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, Fachleute aus Bundes- und Landesbe-
hörden, Universitäten, Kliniken und For-
schungseinrichtungen, die aufgrund ih-
rer fachlichen Kompetenz von dem Präsi-
denten/der Präsidentin des Umweltbun-
desamtes für jeweils drei Jahre berufen 
werden (zuletzt 2013). Die Kommission 
ist immer interdisziplinär besetzt.

1  Zusammensetzung der 
HBM-Kommission

Vorsitzender: Prof. Dr. Jürgen Angerer
Institut für Prävention und Arbeitsmedi-
zin der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung, Ruhr-Universität Bochum 
(IPA)

Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. 
Michael Wilhelm
Institut für Hygiene, Sozial- und Umwelt-
medizin, Ruhr-Universität Bochum

Prof. Dr. Hermann Fromme
Bayerisches Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, München

Prof. Dr. Thomas Göen
Institut und Poliklinik für Arbeits-, So-
zial- und Umweltmedizin der Universität 
Erlangen-Nürnberg

Dr. Birger Heinzow
Landesamt für soziale Dienste Schleswig-
Holstein, Dezernat 34: Umweltbezogener 
Gesundheitsschutz, Kiel

PD Dr. Jürgen Hölzer
Institut für Hygiene, Sozial- und Umwelt-
medizin, Ruhr-Universität Bochum

Prof. Dr. Claudia Hornberg
Fakultät für Gesundheitswissenschaften, 
Universität Bielefeld

Prof. Dr. Wilhelm Huisinga
Institut für Mathematik – Wissenschafts-
park, Universität Potsdam

Dr. Julia Hurraß
Gesundheitsamt, Infektions- und Um-
welthygiene der Stadt Köln

Dr. Holger M. Koch
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung, Ruhr-Universität Bochum (IPA)

Prof. Dr. Andreas Kortenkamp
Institute for the Environment, Brunel 
University, London

Dr. Inge Mangelsdorf
Hannover

Dr. Michael Schümann
Freie und Hansestadt Hamburg

PD Dr. Wolfgang Völkel
Bayerisches Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, München

2  Ständige Gäste

Arbeitsgemeinschaft der Obersten Lan-
desgesundheitsbehörden (AOLG) –

Arbeitsgruppe „Umweltbezogener Ge-
sundheitsschutz“: Dr. Martin Kraft (Lan-
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desamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW, Recklinghausen)

Bundesministerium für Gesundheit: 
Dr. Ute Winkler

Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit: Dr. 
Birgit Wolz

Bundesinstitut für Risikobewertung: 
Dr. Ulrike Pabel

Robert Koch-Institut: Dr. Hildegard 
Niemann

3  Geschäftsführung 
und Kontakt

Ansprechpartner für Fragen zur HBM-
Kommission des UBA ist das Fachgebiet 
II1.2 „Toxikologie, gesundheitsbezogene 
Umweltbeobachtung“, Frau Petra Apel, 
Email: petra.apel@uba.de

Weitere Informationen und bisherige 
Publikationen sind unter http://www.um-
weltbundesamt.de/themen/gesundheit/
kommissionen-arbeitsgruppen/kommis-
sion-human-biomonitoring

bzw. http://www.umweltbundesamt.
de/en/topics/health/commissions-wor-
king-groups/human-biomonitoring-
commission abrufbar.
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